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Richtlinie zum Förderprogramm „Richtiges Handeln für den Klimaschutz und die Klima-
folgeanpassungen“ der Stadt Salzkotten 
 

3.3 Erneuerbare Energien 

 
 
In Zukunft wird Strom zunehmend auch für die Erzeugung von Wärme 
und Mobilität genutzt. Daher benötigen wir einen deutlichen Zuwachs an 
Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen und für 
mehr Energieeffizienz. 
 
 
Maßnahme Förderhöhe Bedingungen Nachweise 
Förderung von PV-
Anlagen für gemeinnützi-
ge Vereine auf selbst 
genutzten Gebäuden 
 

< 10 kWp: 100 €/kWp, 
maximal 1.000 € pro 
Anlage 

Gilt nicht für Passivhaus, Effizi-
enzhaus 40 plus – Gebäude 
 
Gilt nicht bei einer Verpflichtung 
zum Bau einer PV-Anlage 

Rechnung eines Fachbetrie-
bes 
 
Auszug aus dem Markt-
stammdatenregister 
 

Förderung von Batterie-
speichern für gemeinnüt-
zige Vereine auf selbst 
genutzten Gebäuden 
 

100 €/kW, maximal 
1.000 € pro Anlage 

Gilt nicht für Passivhaus, Effizi-
enzhaus 40 plus – Gebäude 
 
Gilt nicht bei einer Verpflichtung 
zum Bau einer PV-Anlage 

Rechnung eines Fachbetrie-
bes 
 
Auszug aus dem Markt-
stammdatenregister 
 

Förderung von Stecker-
PV-Anlagen 

100 € pauschal pro 
Wohnung und Anlage 

 Rechnung 
 
Auszug aus dem Markt-
stammdatenregister 
 

 

  


